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                                         Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bezirksregierung Köln      Köln, den 16.05.2023 
Dezernat 33- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung Zeughausstr. 2 – 10 
Flurbereinigung Bergerbusch      50667 Köln 
Az.:  33.42 – 5 12 01 -       Tel.: 0221/147-2033 
 
 

 

 
Schlussfeststellung 

 
Im Flurbereinigungsverfahren Bergerbusch wird hiermit gemäß § 149 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I 
S.2794), die Schlussfeststellung angeordnet. Es wird festgestellt, dass 

1. die Ausführung des Flurbereinigungsverfahrens nach dem 
Flurbereinigungsplan und seinen Nachträgen 1 und 2 bewirkt ist, 

2. den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im 
Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen, 

3. die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind, 

4. die Beteiligten ihre Verpflichtungen gegenüber der Teilnehmergemeinschaft 
erfüllt haben. 

Das Flurbereinigungsverfahren endet mit der Zustellung der unanfechtbaren 
Schlussfeststellung an die Teilnehmergemeinschaft. Gleichzeitig erlischt die 
Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Bergerbusch. Damit erlöschen auch die 
Rechte und Pflichten ihres Vorstandes. 

Gründe 
 

Der Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens durch die Schlussfeststellung ist mit 
Blick auf die im Tenor dieser Verfügung getroffenen Feststellungen gemäß § 149 
FlurbG zulässig und gerechtfertigt.  

Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seiner Nachträge 1 und 2 ist in 
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bewirkt. 

Das Grundbuch, das Liegenschaftskataster und die sonstigen öffentlichen Bücher 
sind berichtigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei 
der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln 
 

oder zur Niederschrift bei der 
 



 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 
Börsenplatz 1, 50667 Köln 

 
unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.  
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde 
erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 
sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-
Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  
 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde 
deren Verschulden der vollmachtgebenden Person zugerechnet werden. 
 
Der Widerspruch steht auch dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Bergerbusch zu. 
 
Im Auftrag 

(LS) 
gez. 
Kopka 
Leitender Regierungsvermessungsdirektor 
 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird ebenfalls auf der Internet-Seite der 
Bezirksregierung Köln veröffentlicht unter: 
https://url.nrw/flurbereinigungsverfahren 
 
 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der 
Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/flurbereinigungsverfahren 
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung 

gestellt.  
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Bezirksregierung Köln      Köln, den 16.05.2023 
Dezernat 33- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung Zeughausstr. 2 – 10 
Flurbereinigung Bergerbusch II    50667 Köln 
Az.:  33.42 –5 15 01 -       Tel.: 0221/147-2033 
 
 

 
Schlussfeststellung 

 
Im Flurbereinigungsverfahren Bergerbusch II wird hiermit gemäß § 149 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S.2794), 
die Schlussfeststellung angeordnet. Es wird festgestellt, dass 

1. die Ausführung des Flurbereinigungsverfahrens nach dem 
Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 1 bewirkt ist, 

2. den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im 
Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen, 

3. die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind, 

4. die Beteiligten ihre Verpflichtungen gegenüber der Teilnehmergemeinschaft 
erfüllt haben. 

Das Flurbereinigungsverfahren endet mit der Zustellung der unanfechtbaren 
Schlussfeststellung an die Teilnehmergemeinschaft. Gleichzeitig erlischt die 
Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Bergerbusch II. Damit erlöschen auch 
die Rechte und Pflichten ihres Vorstandes. 

Gründe 
 

Der Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens durch die Schlussfeststellung ist mit 
Blick auf die im Tenor dieser Verfügung getroffenen Feststellungen gemäß § 149 
FlurbG zulässig und gerechtfertigt.  

Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 ist in 
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bewirkt. 

Das Grundbuch, das Liegenschaftskataster und die sonstigen öffentlichen Bücher sind 
berichtigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln 
 

oder zur Niederschrift bei der 
 
 



 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 
Börsenplatz 1, 50667 Köln 

 
unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.  
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde 
erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 
sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse 
lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  
 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden der vollmachtgebenden Person zugerechnet werden. 
 
Der Widerspruch steht auch dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Bergerbusch II zu. 
 

Im Auftrag 
(LS) 

gez. Kopka 
Leitender Regierungsvermessungsdirektor 

 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird ebenfalls auf der Internet-Seite der Bezirksregierung 
Köln veröffentlicht unter: 
https://url.nrw/flurbereinigungsverfahren 
 
 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln 
sowie Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/flurbereinigungsverfahren 
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt.
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Bekanntmachung der Stadt Frechen 
 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 40.11 K „Lochnerstraße“ 
 
 
Der Rat der Stadt Frechen hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 den Bebauungsplan  
Nr. 40.11 K gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch i. V. m. den §§ 7 und 41 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in den derzeit gültigen Fassungen als Satzung be-
schlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist folgendem Plan zu entnehmen: 
 

 
 
Abb.: Räumlicher Geltungsbereich der Bebauungsplanes Nr. 40.11 K (ohne Maßstab) 

Jede Person kann den Bebauungsplan und seine Begründung während der Öffnungszeiten 
im Rathaus der Stadt Frechen, Johann-Schmitz-Platz 1-3, 50226 Frechen, in der Abteilung 
Stadtplanung und Geo-Informationen einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Die Planunterlagen können auch im Internet (unter https://www.stadt-
frechen.de/infrastruktur/bebauungsplaene.php) eingesehen werden. 
 
 
Hinweise auf die Rechtsfolgen 
 
1. Baugesetzbuch (BauGB): 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
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Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
2. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW):  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Frechen vom 20.06.2023 wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht. Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt der 
den Bebauungsplan Nr. 40.11 K in Kraft. 
 
 
 
Frechen, 11.07.2023 
 

 
 
Susanne Stupp 
Bürgermeisterin 


